
Dr. Peter Niehenke
Diplom-Psychologe

Lorettostraße 38
D-79100 Freiburg

Tel.: 0761 - 408 408
Fax: 0761 - 40 98 288

Rechnung für unverlangt zugesandte Werbe-Faxe

Empfänger: Datum:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 1996 in einem Urteil (AZ: BGH NJW 1996, 660 f.) entschieden,
daß die unaufgeforderte Zusendung von Werbung per Telefax gegen § 1 des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG) verstößt, wenn dies - wie hier - außerhalb bereits bestehender Geschäftsbe-
ziehungen erfolgt (BGH NJW 1996, 660 f.). Darüber hinaus sind die Empfänger (private oder gewerb-
liche) in ihren Rechten aus § 823 Abs. 1 BGB verletzt. Als Grund gibt der BGH an, daß der Empfänger
Kosten für den Erhalt der Schreiben (z.B. Papierkosten) aufwenden muß. Darüber hinaus wird für die
Dauer des Übertragungsvorgangs die Leitung blockiert.

Ihr Unternehmen hat mir am xxxx  unberechtigt eine Werbung per Telefax zugesandt.

Ich fordere sie nun einmalig dazu auf, mir in Zukunft weder Faxe noch Post, E-mails oder ähnli-
ches zukommen zu lassen. Außerdem verlange ich nach §19 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)
Auskunft über alle mich, mein Unternehmen oder sonstige mich betreffende Daten, sowie deren Her-
kunft und Empfänger. Ich bitte um Übersendung der Daten bis spätestens zum xxx (Eingangsdatum).

Sollten die von mir angeforderten Daten bis zum angegebene Zeitpunkt nicht bei mir eingetroffenen
sein, werde ich den Bundesbeauftragten für den Datenschutz hierüber in Kenntnis setzen. Weitere
rechtliche Mittel behalte ich mir vor.

Ich verbiete Ihnen hiermit ausdrücklich, meine Adresse oder sonstige Daten über meine Person
zu veröffentlichen, weiterzuverarbeiten oder an Dritte weiterzugeben (§20 BDSG)

Des weiteren mache ich nach § 823 Abs.1 BGB ein Schadenersatzanspruch geltend.
Ich fordere Sie hiermit auf, mir den unten aufgeführten Betrag, bis zum xxx  als Verrechnungsscheck
der Übermittlung der Daten beizulegen. (vergleiche: Urteil des Landgerichtes Hamburg,  Beschluss
vom 10. August 1988 - 15 O 250/88).

Papierkosten für das Werbefax              0,06 DM
Telfonkosten für dieses Fax                   0,25 DM
Bearbeitung (0,5 h x 79,50 DM/h)       39,75 DM
Summe (Netto)                                     40,06 DM
Zuzügl. 16 % MwSt.                              6,41 DM
Summe (Netto)                                     46,47 DM

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Niehenke


